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25. Januar 1879.] DIE EISENBAHN. 23

Bestimmung der Bahnwiderstände hat. Nach den Eingangs
gegebenen Erörterungen dürfte x y zu setzen sein, wodurch

Ws I Q {x | m)

wird und wobei dann Q das Gesainmtgewicht des ganzen Zuges
darstellt.

Ueber den ebenfalls nur geschätzten Coefficienten in der

abgekürzten Formel des Curvenwiderstandes, und über die irrige
Annahme bezüglich des Coefmeienten b resp. b—/, welche noch

weiters gebracht wird, will ich mich nicht mehr verbreiten, da

sie nach geschehener Besprechung der Hauptsache doch nicht
mehr wichtig sind, und komme daher zu dem Schlüsse, dass,

so zweckmässig auch die Discussion des Herrn Stocker für die

Beseitigung von irrthümlichen Anschauungen war, eine

Abänderung der Theorie der virtuellen Länge in dem von ihm

angeregten Sinne nicht gerechtfertigt sein dürfte.
Hiemit soll aber keineswegs meine Studie als eine vollendete

bezeichnet werden, sondern gebe ich gerne zu, dass über
verschiedene Dinge die Meinungen auseinander gehen können und
immerhin noch Vieles zu ergänzen und zu verbessern ist.

Um eine Vollständigkeit zu erreichen muss zunächst die

begonnene Besprechung des Thema allseitig fortgesetzt worden,
und sehe ich desshalb gerne den weiteren Mittheilungen über

Meinungsverschiedenheiten entgegen, welche die „Eisenbahn" in
ihrer No. 2 des X. Bandes auch bereits in Aussicht genommen hat.

Zürich, den 21. Januar 1879.
A. Lindner.

Brennmaterialproben.

Vor einiger Zeit fanden im Etablissement der Herren
Reishauer & Bluntschli in Züriih Versuche mit verschiedenen Kohlensorten

statt und handelte es sich mit Rücksicht auf das für den

Stadtbezirk Zürich geltende Verbot des zu starken Rauchens

der Kamine hauptsächlich darum, Kohlen zu finden, die nicht

zu starke Rauchentwicklung geben und im Verhältniss zu ihrer
Leistung nicht allzuviel kosten.

Es waren 7 Sorten zur Verfügung gestellt und kamen von
denselben beim gleichen Kessel, bei normalem Betrieb und unter

sonstigen möglichst gleichen Verhältnissen jeweils Quantitäten

von 800 bis 1000 % \w&: Verbrennung. Die Kohlen wurden

genau gewogen, ebenso durch ¦ genaue Messung in geeichtem
Gefäss das verdampfte Wasser ermittelt und sodann an der

Hand dieser Resultate und mit Zugrundelegung des eingegebenen

Facturapreises die jeweiligen Kosten der Erzeugung von 1 iijg

Dampf von 5 Atm. aus Speisewasser von 0° ausgerechnet.
Wenn nun auch die zur Verbrennung gelangenden

Kohlenquantitäten zu klein waren, um diese Resultate als vollständig

genau und ganz untrüglich ansehen zu können, so ergibt sich

doch im Allgemeinen, dass bei gegenwärtigem Preise folgende
3 Sorten : Saarkohle {Altenwald Ia); Ronchamp tousvenant und

Ruhrkohle (Concordia la) als die besten der vorhandenen
einander an Brennwerth ziemlich nahe stehen und dass die

erstgenannte Sorte ziemlich starken, die zweite mittelmässigen und

die letzte geringen Rauch entwickelt.
Es darf daher constatirt werden, dass, richtige Anlage, richtige

Feuerung und normalen Betrieb vorausgesetzt, es möglich
ist, ohne erhebliche Mehrkosten durch Verwendung der richtigen
Kohlensorte das übermässige Rauchen der Schornsteine zu
verhindern. Die nähern Details der genannten Proben werden sich

s. Z. im Jahresbericht des Schweiz. Vereins von Dampfkesselbesitzern

vorfinden. St.

Vereinsnachrichten.
Zürcherischer Ingenieur- und Architecten- Verein.

Ausvug aus den Verhandlungen.

Sitzung vom 8. Januar 1879.

Anwesend 27 Mitglieder.
Herr Präsident Bürhli eröffnet die Sitzung mit dem "Vorschlage, den

Vorstand um zwei -weitere ä. h. auf sieben Mitglieder zu verstarken, indem zwei

der Mitglieder vielfach genöthigt sind. aus gesohäftliohen Gründen
auszusetzen.

Als Vorstandsmitglieder werden gewählt:
Ingenieur Sal. Pestalozzi und
Architect Th. Tschudy,

letzterm wird zugleich die Protocollffihrung für die Sitzung übertragen.
Es wird ferner als Mitglied aufgenommen Maschinen-Ingenieur E. Blum.
Als angemeldet ist zu verzeichnen Ingenieur Kohner.

Folgt die Discussion des Antrages vom Central .Comité betreffend eine

Looal-Au86tellung der Pariser Ausstellungsgegenstände des Schweiz. Ingenieur-
und Arohiteotenvereins.

Die Ausstellung nimmt ca. 600 Q"y Wandfläohe in Anspruch und ist es

schwer, ein entsprechendes Local dafür zu finden, da die Tonhalle gegenwärtig

.für längere Zeit nioht disponibel ist. Ohne weiter auf die Anträge,
das Künstlergütli, die Caserne oder die Localitäten des ehemaligen Gotthard-
büreau dafür zu aoqtrbarAn^eïnzutreten, wurde beschlossen, neben Herrn Schell-

has, der ex officio der Sache vorzustehen hat, eine Dreier-Commission zu
bestellen, die die Looalfrage, sowie die Ausstellung selbst an die Hand zu
nehmen hätte. In die genannte Commission wurden gewählt:

Architect Ulrich
Ingenieur 8al. Pestalozzi und
Maschinen-Ingenieur Lamarohe.

Das Hauptthema der heutigen Sitzung bildet das Referat über die

Verordnung betreffend den Bezug neu erstellter Wohnungen des Regierungsrathes
von Basel vom 24. Dezember 1878. Die genannte Verordnung setzt nämlich
zwischen Beendigung des Rohbaues und Bezug der Wohnung eine bestimmte

Frist an, innert welcher die zur Vollendung des Gebäudes nöthigen Arbeiten

so zu betreiben sind, dass eine gehörige Austrocknung der Neubaute
stattfinden kann und zwar in der Art, dass bei Gebäuden unter 60 ?"¦/ Flächeninhalt

eine Frist von 6, 5 oder 4 Monaten einzuhalten ist, je nachdem der

Rohbau im Winter, Frühling oder Sommer vorgenommen wurde. Bei Bauten

über 60 0*7 wird die Frist sogar auf 8, 7 und 6 Monate festgesetzt. .Herr
Stadtbaumeister Geiser, als Referent, entwickelt in eingehender Weise die

Ansichten, wie sie conform unsern Verhältnissen sich ergeben. In
Berücksichtigung des Umstandes, dass eine reine und gesunde Luft einen wesentlichen
Bestandtheil der verschiedenen Factoren bildet, die den hygienischen Stand

unserer Bevölkerung bedingen, sind von verschienen Staaten bestimmte

Verordnungen aufgestellt worden, zum Zwecke der Herstellung gesunder Wohnungen.

Die Verordnung vom Canton Zürioh vom 24. Januar 1877 behandelt
dieses an und für sich noch neue Thema nur im Principe, indem einfach

gesagt wird, dass neue Wohnun^&S nur bezogen werden dürfen, wenn sie

vollkommen ausgetrocknet sind. Dies erscheint aber zu allgemein, In
Berücksichtigung des Umstandes, dass für die hygienische Untersuchung einer Wohnung
eine Masse Factoren zu berücksichtigen sind. Vor allem ist die Feuchtig-
keitsentwioklung in neuen "Wohnungen ein Hauptfactor. Es hat nämlich bei

neuem Mauerwerk bei dem Processe der Umwandlung des Kalkhydrates in
kohlensauren Kalk das auBgeschiraaene Wasser zu verdunsten und so

lange dieser Prooess nicht vor sich gegangen, wird in einer Wohnung stets

ein der Gesundheit unzuträglicher Ueberschuss von Feuchtigkeit vorhanden

sein. Fernere Factoren sind die Untersuchung der Beschaffenheit des

Baugrundes; die Zeit, in welcher ein Bau errichtet wurde ; der Termin zwischen

Beendigung des Rohbaues und Auftragen des Putzes ; die Wahl des Materials
und die Lage des Gebäudes. Selbst die Zeit, in der eine Wohnung bezogen
wird, kann wesentlich sein für den guten oder schlechten hygienischen Stand

derselben. Nur bei Berücksichtigung aller dieBer Factoren kann ermittelt
werden, ob eine Wohnung wirklich trocken ist oder nioht.

Herr Geiser weist sodann nach, in wie weit die Verordnungen der
verschiedenen Länder diesen Faotoren Rechenschaft tragen. Die Wiener- und
neuere Berliner Bauordnung behandeln den Gegenstand ähnlich, wie die
genannte Verordnung vom Ct. Zürioh, während die ältere Berliner und aber

hauptsächlich die Dresdner Bauordnung, ähnlich wie die Basler, bestimmte

Termine feststellen für Beziehbarkeit einer Wohnung.
Die Möglichkeit, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft messen zu können,

gibt uns ein relativ sichereres Mittel, den gesundheitlichen Zustand einer

Wohnung besser zu beurtheilen. Der erste Sehritt wurde in dieser Beziehung

von Gay-Lussac eingeleitet, durch Erfindung des Psychrometers, sodann duroh

Erfindung des Haarhygrometers. Die erzielten Resultate waren für Bestimmung

der relativen Feuchtigkeit ziemlich günstig. Herr Dr. Koppe hat indessen

durch Anbringung einer Soala die Möglichkeit geboten, auch die absolute

Feuchtigkeit mit Leichtigkeit bestimmen zu können. Immerhin müssen die

Proben bei jeder Wohnung zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen

Witterungsverhältnissen vorgenommen werden, um im Stande zu sein, einen

einigermassen richtigen Sohluss zu ziehen. Mag man für die Beziehbarkeit
einer Wohnung immerhin Verordnungen aufstellen, so werden dieselben aber

erst von förderlichem Nutzen sein, wenn dem Gesetze die Polizeigewalt direot

zur Seite steht, so dass die Ausführung eines Beschlusses der Gesundheits-

oommission nicht duroh einen Recurs um zwei bis drei Monate hinausgeschoben
und inzwischen die gesundheitsschädliche Wohnung bezogen werden und zum

Nachtheil der Miether austrocknen kann.

Wiohtiger übrigens als alle Verordnungen ist die Prüfung der Baupläne
in hygienisoher Beziehung, auf welohen Punkt besonders in den Aussen-

gemeinden zu wenig Gewicht gelegt wird. Eb soll Aufgabe der Gesundheitsund

Polizeibehörde sein, darauf zu aohten, dass die geprüften und genehmigten
Pläne auch in der Ausführung striote innegehalten werden ; besonders in Bezug

auf Treppen-, Corridor- und Abtrittanlagen, die stets genügend Luft und
Ventilation erhalten sollen. In dieser Beziehung ist die Dresdner Verordnung

gut, indem sie vorschreibt, dass die Abtritte stets an die Aussenseite der

Gebäude zu verlegen sind. Es ist die Beobachtung einer in hygienisoher
Beziehung guten Grundrissanlage viel wiohtiger und rationeller, als der
Umstand, ob etwas mehr oder weniger Feuchtigkeit in derWohnung vorhanden ist.

Naoh Hrn. Stadtbaumeister Geiserunterwirft Hr. Architect Tschudy die Basler

Verordnung ebenfalls einer Kritik und geht in vielen Hauptzügen mit Hrn.
Geiser einig. Er geht noch weiter and behauptet, dass, um ein gesundes Haus

herzustellen, so viele Faotoren in Reohnung kommen, dass keine Bauordnung
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